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SEBASTIAN KURZ 

BUNDESKANZLER 

 
 

 

 

An den 
Präsidenten des Nationalrats 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 
Parlament 
1017 Wien 

 
GZ: BKA-353.110/0037-IV/10/2018 

 
Wien, am 18. Juni 2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Schatz, Kolleginnen und Kollegen haben am 

18. April 2018 unter der Nr. 700/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Finanzierung des Denkmals für Opfer des nationalsozialistischen Vernich-

tungslagers Maly Trostinec gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

 Sind im medial kolportierten Sonderbudget „lnternationales“ des Bundeskanzler-
amtes, das auch von einem Sprecher in den Medien bestätigt wurde, für das Jahr 
2018 Mittel zur Errichtung des Gedenkmals für die österreichischen Opfer des 
nationalsozialistischen Vernichtungslagers Maly Trostinec vorgesehen? 
a. Wenn nein, warum nicht? 
b. Wenn ja, wie hoch sind diese und wofür wurden sie konkret budgetiert? 

 Sind im medial kolportierten Sonderbudget „lnternationales“ des Bundeskanzler-
amtes, das auch von einem Sprecher in den Medien bestätigt wurde, für das Jahr 
2019 Mittel zur Errichtung des Gedenkmals für die österreichischen Opfer des 
nationalsozialistischen Vernichtungslagers Maly Trostinec vorgesehen? 
a. Wenn nein, warum nicht? 
b. Wenn ja, wie hoch sind diese und wofür wurden sie konkret budgetiert? 

 Sind in anderen Untergliederungen des Bundeskanzleramtes für das Budgetjahr 
2018 Mittel zur Mittel zur Errichtung des Gedenkmals für die österreichischen 
Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Maly Trostinec vorgese-
hen? 
a. Wenn ja, wo und wie hoch sind diese? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

 Sind in anderen Untergliederungen des Bundeskanzleramtes für das Budgetjahr 
2019 Mittel zur Mittel zur Errichtung des Gedenkmals für die österreichischen 
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Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Maly Trostinec vorgese-
hen? 
a. Wenn ja, wo und wie hoch sind diese? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

 

Für die Errichtung einer Gedenkstätte in Maly Trostinec ist in der UG 10 und der UG 

32 budgetär vorgesorgt. Mit einer Fertigstellung ist im Jahr 2018 zu rechnen, weswe-

gen 2019 keine weiteren Kosten zu erwarten sind. Die genauen Kosten hängen von 

der endgültigen Gestaltung ab und sind derzeit (Stichtag: 18. April 2018) noch 

Gegenstand von Verhandlungen mit den weißrussischen Behörden. 

 

 

 

 

 

Sebastian Kurz 

2 von 2 690/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2018-06-18T12:31:33+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-06-18T12:34:09+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




